
Der Föderalismus und seine Kompetenzrangelei

Das Scheitern der Novelle  
des Bundespolizeigesetzes – 
staatspolitisch unverantwortlich!
Von Heiko Teggatz, Stellvertretender Bundesvorsitzender

Ich denke wir sind uns einig 
 darüber, dass die Sicherheit in 
unserem Land eines der wich
tigsten Güter ist, die es zu ver
teidigen gilt. Wir – die Polizei 
in Deutschland – sind 24/7 un
ter Einsatz unseres Lebens und 
unserer Gesundheit bereit, für 
Recht und Ordnung einzuste
hen. Wie effizient unsere Auf
gabe wahrgenommen werden 
kann, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Neben der per
sonellen und materiellen Aus
stattung benötigt die Polizei 
natürlich auch ein modernes, 
rechtliches Handwerkzeug. 
Zeitgemäße Präventivbefug
nisse sind die Grundlage einer 
optimalen Gefahrenabwehr. 
Während die Befugnisse zur 
Strafverfolgung für alle 16 Län
derpolizeien, der Bundespolizei 
und des BKA in der Strafpro
zessordnung einheitlich gere
gelt sind, können die jeweili
gen Polizeigesetze nicht 
unterschiedlicher sein. 

Die Aufgaben und Präventiv
befugnisse der Bundespolizei 
fußen auf einem Gesetz, wel
ches letztmalig 1994 ange
passt wurde. Die Bundespolizei 
erledigt also Aufgaben von 
morgen mit Werkzeug von vor
gestern. Ausgelöst durch den 
verheerenden Terroranschlag 
auf den Berliner Weihnachts
markt durch Anis Amri und der 
damit aufgeworfenen Fragen, 
warum ein ein in Deutschland 
geduldeter Migrant ohne dau
erhaftes Bleiberecht einen sol
chen Anschlag verüben konnte, 
kam die politische Diskussion 
in Rollen. Um die Bundespolizei 
mit ihren Befugnissen auf den 

Stand des 21. Jahrhunderts zu 
bringen, legte das Bundesin
nenministerium im Frühjahr 
2020 den Entwurf eines Geset
zes zur Modernisierung der Be
fugnisse der Bundespolizei vor. 

Neben Präventivbefugnissen 
für Onlinedurchsuchungen und 
QuellenTKÜ, sollte die Bundes
polizei die Befugnis bekom
men, die es der ihr ermöglicht, 
in ihrem örtlichen Zuständig
keitsbereich (in enger Abstim
mung mit den Landesbehör
den) aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen durchzusetzen. 
Konkret ging es dem BMI dar
um, der Bundespolizei die Mög
lichkeit zu geben, abgelehnte 
Asylbewerber ohne  Bleiberecht 
in Deutschland, die aufgrund 
fehlender Pässe nicht abge

schoben werden können, bis zu 
sechs Monaten in (Abschiebe)
Gewahrsam zu nehmen. Wäh
rend dieser Zeit sollte die Bun
despolizei die entsprechenden 
Passersatzpapiere organisieren 
und schließlich die Abschiebun
gen durchführen. 

Gegen den Widerstand von 
FDP, Grüne, Linke und Teilen 
der SPD einigte sich die Regie
rungskoalition auf einen Kom
promiss, dem der Deutsche 
Bundestag am 10. Juni 2021 
 zustimmte. Da es sich bei dem 
durch den Deutschen Bundes
tag beschlossenen Gesetz um 
ein Zustimmungsgesetz han
delte, haben die Länder im Bun
desrat das letzte Wort. Nach
dem am 25. Juni 2021  nahezu 
alle Bundesländer in denen 

SPD, FDP, Grüne oder Linke  
in Regierungsverantwortung 
stehen, ihre Zustimmung zum 
Gesetz verweigerten oder den 
Verweis an den Vermittlungs
ausschuss empfohlen hatten, 
ist das Gesetz zur Modernisie
rung der Befugnisse der Bun
despolizei an der Zustimmung 
des Bundesrates gescheitert! 

Umso bedauerlicher ist, dass ge
nau einen Tag später, nämlich 
am 26. Juni 2021, ein in Deutsch
land geduldeter Migrant, dessen 
Asylantrag unanfechtbar abge
lehnt wurde, in Würzburg drei 
Frauen erstochen und weitere 
sechs Menschen teils schwer 
verletzt hat. Obwohl dieser 
Mensch bereits zuvor mehrfach 
polizeilich in Erscheinung getre
ten ist und behördlicherseits  
als „gefährlich“ eingestuft wur
de, konnte sich der Somalier  
frei in Deutschland bewegen. 
Aufgrund seines „subsidiären 
Schutzes“ wurde die Abschie
bung ausgesetzt. Derzeit laufen 
die Ermittlungen wegen des 
Verdachts des Dreifachmordes. 

Im Rahmen der strafprozes
sualen Maßnahmen wurden 
selbstverständlich auch Tele
kommunikationsdaten und 
Chatverläufe auf den beiden 
Handys gesichert. Ich bin mir 
sehr sicher, dass diese abscheu
liche Straftat mit den zur Ver
fügung stehenden Repressiv
befugnissen beweissicher 
aufgeklärt und vor Gericht ge
bracht wird. Ich bin mir aber 
ebenso sicher, dass diese Straf
tat mit modernen polizeilichen 
Präventivbefugnissen hätte 
verhindert werden können! 

 < Heiko Teggatz
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